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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Institutionen und Volksrechte

Bundesrat

Mit 100 zu 72 Stimmen hiess der Nationalrat eine Motion Bigler (fdp, ZH) gut, mit der
eine Beschränkung von ausserparlamentarischen Kommissionen verlangt wird.
Ausserparlamentarische Kommissionen sind Gremien, die vom Bundesrat dann
eingesetzt werden, wenn für eine bestimmte Aufgabe spezifisches Fachwissen nötig ist,
das in der Bundesverwaltung fehlt, und sollen in diesem Sinne eine beratende Funktion
einnehmen. Hans-Ulrich Bigler stösst sich an der Zahl dieser Kommissionen. Nicht
weniger als 119 würden auf der Homepage des Bundes aufgeführt. Der Freisinnige
betonte zwar, dass die Kommissionen ein Ausdruck der partizipativen Demokratie seien
und auch der Gewerbeverband – Bigler ist dessen Präsident – in vielen dieser
Kommissionen mitwirke und durchaus davon profitiere. Es sei aber eigentlich
problematisch, dass der Bund eine Plattform für Interessenvertretung anbiete. Zudem
sei der Beitrag dieser Gremien für die demokratische Meinungsbildung in vielen Fällen
zweifelhaft und es herrschten zahlreiche Doppelspurigkeiten. Mit einer Reduzierung
der Zahl dieser Kommissionen könnten Kosten gespart und die Effizienz gesteigert
werden. Mit einer Alterslimite für die Mitglieder dieser ausserparlamentarischen
Kommissionen soll zudem sichergestellt werden, dass aktives Wissen und tagesaktuelle
Expertise in die Diskussion miteinfliesse. Bigler zweifelte in der Ratsdebatte den Nutzen
dieser Gremien für die Verwaltung an, weil es sich beim Wissensaustausch viel eher um
"Plauderstündchen" handle. 
Bundeskanzler Walter Thurnherr, der die ablehnende Haltung des Bundesrats letztlich
erfolglos vertrat, wies darauf hin, dass die Kosten mit CHF 300 bis 500 Taggeld nicht
hoch seien und man mit Streichungen von Kommissionen nicht viel einsparen könne.
Zudem mache es sich der Motionär zu einfach, wenn er die Reduktion der Zahl der
Kommissionen fordere. Es sei nicht einfach zu entscheiden, welche Kommissionen
genau es nicht mehr brauchen würde. Doppelspurigkeiten gebe es zudem im ganzen
System. Diese würden aber eben auch mithelfen, am Schluss eine tragfähige und
mehrheitsfähige Lösung zu finden. Bei den Alterslimiten wies der Bundeskanzler auf die
Schwierigkeit bei der Suche nach Mitgliedern für diese eher schlecht bezahlten Ämter
hin, die mit solchen Limiten noch zusätzlich erhöht würde. Zudem sei man auch erst ab
einem bestimmten Alter ungebunden, was eine Bedingung für den Einsitz in
ausserparlamentarischen Kommissionen sei. Die Ratsrechte, unterstützt von der BDP,
vier CVP-Stimmen und einer GLP-Stimme, folgte allerdings den Argumenten des
Motionärs und überwies das Anliegen an den Ständerat. 1

MOTION
DATUM: 16.03.2017
MARC BÜHLMANN

Die von der Motion Bigler (fdp, ZH) verlangte Beschränkung von
ausserparlamentarischen Kommissionen stiess in der Wintersession 2017 im Ständerat
auf taube Ohren. Die SPK-SR empfahl den Vorstoss mit 12 zu 1 Stimme zur Ablehnung.
Sie sprach sich insbesondere gegen eine pauschale Reduktion aus, da es Fachgremien
gebe, die explizit nicht in die Verwaltung integriert werden dürften – so etwa die
Prüfungskommission für Humanmedizin oder die Elektrizitätskommission.
Ausserparlamentarische Kommissionen erfüllten im Gegenteil eine wichtige
Kontrollfunktion gegenüber der Verwaltung. Eine Reduktion würde nicht zwingend zu
Einsparungen führen, obwohl die Zahl dieser Gremien freilich auf dem notwendigen
Minimum gehalten werden müsse, was periodische Prüfungen nötig mache. Die kleine
Kammer folgte dieser Argumentation und versenkte den Vorstoss. 2

MOTION
DATUM: 06.12.2017
MARC BÜHLMANN
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Regierungspolitik

Er könne nicht nachvollziehen, weshalb man in Parallelität zu einem bereits wirkenden
ersten gleich auch noch einen zweiten Apparat initiieren wolle, der sich zum gleichen
Thema an die Arbeit mache, sagte Bundesrat Johann Schneider-Ammann im Rahmen
der nationalrätlichen Debatte zur Motion Martullo-Blocher (svp, GR). Die Verwaltung
komme nicht mehr «aus dem Berichteschreiben heraus» und sei bereits daran, das
Postulat Caroni (fdp, AR) umzusetzen, das einen Rapport über eine mögliche
Regulierungsbremse fordert. Die Reduktion der Bürokratie stehe beim Bundesrat ganz
zuoberst auf der Agenda, aber man solle doch jetzt zuerst einmal diesen Bericht
abwarten, bevor entschieden werde, ob weitere politische Arbeit nötig sei.  
Konkret forderte die Motion Martullo-Blocher, der «Regulierungsflut» mit dem Prinzip
von «one in, two out» zu begegnen, also für jeden neuen Bundeserlass bisherige
Erlasse mit doppelt so hohen Regulierungsfolgekosten aufzuheben. Mit ihrem ersten
Vorstoss als Nationalrätin appellierte die Vertreterin des Kantons Graubünden an die
bürgerlichen Kräfte, die sich explizit für Deregulierung einsetzen würden. Einem Teil
dieser bürgerlichen Kräfte – die grosse Mehrheit der CVP- und der BDP- und eine
knappe Mehrheit der FDP-Fraktion stimmten gegen den Vorstoss – schienen die
Bedenken des Wirtschaftsministers allerdings näher zu liegen. Insgesamt wurde die
Motion mit 107 zu 81 Stimmen (bei einer Enthaltung) abgelehnt. 3

MOTION
DATUM: 28.02.2018
MARC BÜHLMANN

Bundesverwaltung - Organisation

2015 monierte die GPK-SR, dass der Bundesrat bereits 2006 angemahnte
Empfehlungen bezüglich Beizug externer Expertise und Beratung nur unzulänglich
berücksichtigt habe. Eine eingehende Überprüfung habe zwar gezeigt, dass der
Bundesrat Instrumente zur besseren Kontrolle geschaffen habe, dass aber nach wie vor
kaum Transparenz vor allem im Bereich von Beratungsmandaten herrsche und dass die
Gesamtkosten massiv angestiegen seien. 
Mit zwei gleichlautenden, im Juni 2016 eingereichten Motionen nahmen Peter Föhn
(svp, SZ) im Ständerat (Mo. 16.3489) und Hans-Ulrich Bigler (fdp, ZH) im Nationalrat (Mo.
16.3399) den Ball auf. Das Wissen in der Bundesverwaltung sei zu sichern – so lautete
der Titel der Motionen. Dadurch könne nämlich auf externe Beratung verzichtet
werden. Der Bundesrat wird denn in den Vorstössen aufgefordert, externe
Beratungsmandate in den kommenden fünf Jahren um 8 Prozent pro Jahr zu
reduzieren und deren Kosten transparent und nach Departementen auszuweisen. Nicht
nur die Kosten hätten nämlich in den letzten Jahren zugenommen – in den
Begründungen war von Kosten in der Höhe von CHF 600 Mio. für das Jahr 2006 und
CHF 916 Mio. für das Jahr 2014 die Rede –, sondern auch die Abhängigkeit von externen
Beratern, insbesondere in den Bereichen Informatik, Kommunikation und politischer
Expertise. 
In seiner Antwort kritisierte der Bundesrat die Zahlen. Wenn Vor- und Hilfsleistungen
(z.B. Übersetzungen, Revisionen, Kontrollerhebungen), die kein Wissen generierten und
entsprechend nicht als Beratung anzusehen seien, subtrahiert würden, dann
entsprächen die Kosten für Beratung und Auftragsforschung laut Staatsrechnung 2015
lediglich noch rund CHF 234 Mio. Dazu gehörten auch externe Studien, die zur Erfüllung
von parlamentarischen Vorstössen nötig seien und die auch deshalb auf dem freien
Markt nachgefragt würden, um Arbeitsspitzen in der Verwaltung zu brechen. Eine
Reduktion um 8 Prozent würde die Verwaltung vor Probleme stellen. 
Während der Ständerat die Motion in der Herbstsession 2016 mit 22 zu 15 Stimmen bei
5 Enthaltungen verwarf, wurde sie im Nationalrat mehr als ein Jahr später in der
Wintersession 2017 angenommen. Die Argumente in der grossen Kammer
unterschieden sich auch mehr als ein Jahr später kaum von denen in der kleinen. Die
Linke kritisierte die Vorstösse mit dem Argument, dass man nicht Stellen in der
Verwaltung einsparen und gleichzeitig mehr Leistung bzw. ein Verbot von Auslagerung
fordern könne. Bundesrat Ueli Maurer wies auf das Scheitern des gleichen Vorstosses
im Ständerat hin und machte darauf aufmerksam, dass die Zahlen nicht so hoch seien,
wie in den Vorstössen behauptet werde. Zudem könne man nicht alles Wissen
internalisieren, sondern müsse auch Frischluftzufuhr via freien Markt sichern.
Schliesslich würden die Parlamentarierinnen und Parlamentarier selber durch ihre
Vorstösse die Kosten mitverursachen. Der magistrale Aufruf verhallte allerdings fast
ungehört und die Motion Bigler wurde mit 106 zu 85 Stimmen (keine Enthaltungen)
angenommen. Die geschlossenen FDP-, GLP- und SVP-Fraktionen standen den
geschlossenen SP-, GP- und BDP-Fraktionen siegreich gegenüber. Auch die 24 Nein-
Stimmen aus der CVP-Fraktion (2 Abweichler) konnten den Vorstoss nicht abwehren.
Damit wird sich die kleine Kammer doch noch einmal mit der Materie

MOTION
DATUM: 14.12.2017
MARC BÜHLMANN
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auseinandersetzen müssen. 4

In der Herbstsession kam die Motion Bigler (fdp, ZH), die eine Ausgabenreduktion beim
Beizug externer Expertise und Beratung verlangt, in den Ständerat. Dieser hatte eine
gleichlautende Motion Föhn (svp, SZ; Mo. 16.3489) zwar abgelehnt, musste sich jetzt
aber über die Motion des Zürcher Freisinnigen beugen, weil diese in der grossen
Kammer auf Zustimmung gestossen war.
Filippo Lombardi (cvp, TI) amtete als Kommissionssprecher und erklärte, dass sich die
SPK-SR mit einem Teil der Forderung der Motion anfreunden könne. Es sei nämlich in
der Tat manchmal besser, Wissen innerhalb der Verwaltung zu generieren, statt es von
aussen einzukaufen. Das von der Motion geforderte Ziel, die Zahl der externen Mandate
innerhalb von 5 Jahren um 40 Prozent zu reduzieren, erachte die Kommission hingegen
als «absolut unrealistisch». Man schlage deshalb neue Richtgrössen vor: Während
dreier Jahre solle pro Jahr eine Reduktion von je 4 Prozent angestrebt werden. Zudem
müsse man ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Personalausgaben und externen
Kosten im Auge behalten. Es könne ja nicht sein, dass intern Kosteneinsparungen
angestrebt würden, dadurch dann aber Wissen verloren ginge, das schliesslich extern
eingekauft werden müsse. Deshalb schlage die Kommission einen Richtwert vor:
Externe Beratungsmandate sollen nicht mehr kosten dürfen als 3 Prozent der
Personalausgaben. Dies sei aber – wohlgemerkt – lediglich eine Empfehlung. Eine
Minderheit der Kommission, vertreten durch Hans Stöckli (sp, BE), empfahl die
Ablehnung der Motion, da sich in der Zwischenzeit einiges getan habe und der
Bundesrat 2017 den wachsenden Kosten externer Mandate Gegensteuer gegeben habe.
In der Tat waren die Kosten für externe Beratung im Jahr 2017 im Vergleich zu 2016 um
12 Prozent reduziert worden. Man solle dies honorieren und nicht noch mehr
Kürzungen vornehmen, so der Berner Sozialdemokrat. Finanzminister Ueli Maurer hieb
in die gleiche Kerbe. Die Kosten für externe Beratung betrügen momentan 3.3 Prozent
der Personalausgaben. Man sei also praktisch dort, wo die modifizierte Motion es
verlange. Das Anliegen des Vorstosses, Wissen in der Bundesverwaltung zu behalten, sei
gut gemeint, die Verwaltung könne und wolle aber gar nicht alles selber wissen. Man sei
auf Dritt- und Fachmeinungen angewiesen. Es sei deshalb insgesamt nicht notwendig,
sich hier Fesseln anzulegen. 
Die Ratsmehrheit folgte allerdings ihrer Kommissionsmehrheit und hiess die
modifizierte Motion mit 29 zu 13 Stimmen (2 Enthaltungen) gut. Somit wird sich der
Nationalrat noch einmal damit beschäftigen müssen. 5

MOTION
DATUM: 17.09.2018
MARC BÜHLMANN

Im Nationalrat fand die vom Ständerat modifizierte Motion Bigler (fdp, ZH) eine satte
128 zu 55 Stimmen-Mehrheit (4 Enthaltungen). Somit muss der Bundesrat in den
folgenden drei Jahren die Zahl der externen Beratungsmandate um 4 Prozent
reduzieren und sich an einem empfohlenen Richtwert orientieren, gemäss dem die
Kosten für externe Beratungsaufgaben 3 Prozent der Personalausgaben nicht
übersteigen sollten. Weder die Argumente der Minderheit der SPK-NR – etwa, dass
nicht gleichzeitig externe Mandate gekürzt, Personalstellen gedeckelt und der
Landesregierung immer wieder neue Aufgaben zugeschanzt werden könnten, wie
Cédric Wermuth (sp, AG) argumentierte –, noch jene von Bundesrat Ueli Maurer
stiessen auf genügend offene Ohren. Zu den geschlossenen SP- und GP-Fraktionen
gesellten sich total fünf Abweichler aus FDP, CVP und BDP. 6

MOTION
DATUM: 12.03.2019
MARC BÜHLMANN

Zwischen dem Motionär, Hans-Ulrich Bigler (fdp, ZH), und dem Finanzminister Ueli
Maurer entbrannte in der Sommersession 2019 ob der Motion des Zürcher Freisinnigen,
die mehr Transparenz in der Verwaltung fordert, eine interessante Diskussion über die
Rolle der Verwaltung. Hans-Ulrich Bigler stellte sich auf den Standpunkt, dass die
Verwaltung im Meinungsbildungsprozess eine wichtige Rolle spiele, weil sie mit ihrem
Wissensvorsprung bei der Beratung von Kommissionen, bei der Beantwortung von
Anfragen oder der Aufbereitung von Informationen Einfluss nehmen könne. Es sei
deshalb wichtig, zumindest von den Kaderangestellten zu wissen, welche
Interessenverbindungen sie hätten. Er fordere deshalb ein Register, das ähnlich wie bei
den Parlamentsmitgliedern diese Interessenbindungen öffentlich einsehbar mache.
Bundesrat Ueli Maurer gab zu Protokoll, dass der Bundesrat Transparenz in der
Verwaltung begrüsse. Auf der Basis des Bundespersonalrechts unterstünden deshalb
Tätigkeiten ausserhalb der beruflichen Anstellung einer Bewilligungspflicht. Zudem
gebe es eine Sicherheitsprüfung bei der Anstellung von Kadern sowie für Mitarbeitende
von Drittfirmen. Für Transparenz sei also gesorgt. Ein Register würde nun aber bei rund

MOTION
DATUM: 12.06.2019
MARC BÜHLMANN
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37'000 Angestellten in der Bundesverwaltung und zahlreichen Mitarbeitenden von
Drittfirmen einen riesigen administrativen Aufwand bedeuten. Zudem pochte der
Finanzminister auf Meinungsfreiheit: Es sei ja keine Schande, wenn
Verwaltungsangestellte einer Partei angehörten oder sich für eine NGO engagierten. Die
Vielfalt in der Verwaltung solle durchaus auch durch unterschiedliche politische
Haltungen zum Ausdruck kommen. Mit dem vorgeschlagenen Register würde man aber
vielleicht Gefahr laufen, eine Gesinnungsprüfung vorzunehmen. Es sei eine
Führungsaufgabe, dann einzugreifen, wenn man das Gefühl habe, dass Angestellte nicht
mehr die Interessen das Arbeitgebers wahrnehmen würden. Die Kernfrage müsse
bleiben, ob die Bundesangestellten ihre Arbeitsverträge einhielten oder nicht. 
Auf die Nachfrage Biglers, ob die Parlamentsmitglieder mit der Offenlegung ihrer
Interessenbindung denn eine Gesinnungsprüfung ablegten, erwiderte Ueli Maurer, dass
der Unterschied sei, dass Parlamentarierinnen und Parlamentarier gewählt seien und
eine politische Funktion hätten. Die Wählerin oder der Wähler wollten deshalb wissen,
welche Interessen mit im Spiel seien. Im Gegensatz dazu hätten Angestellte lediglich ein
Pflichtenheft, das sie zu erfüllen hätten. 
Die Mehrheit des Nationalrats sah indes anscheinend in der Verwaltung eher einen
politischen Akteur, wurde die Motion doch mit 128 zu 59 Stimmen angenommen. Ueli
Maurer schien einzig die geschlossene SP- und die GP-Fraktion sowie die Mehrheit der
BDP-Fraktion, die beiden EVP-Mitglieder sowie einen FDP-Abweichler (Kurt Fluri [SO])
überzeugt zu haben. 7

Bundesverwaltung - Personal

Kündigen sich wirtschaftlich härtere Zeiten an, gerät in der Regel die
Anstellungsstrategie der öffentlichen Hand in die Kritik. Aufgrund des starken Frankens
meldeten sich schon im Frühjahr 2015 Arbeitgeberorganisationen und Unternehmen
mit der Forderung eines Einstellungsstopps oder gar einer Reduktion der
Personalstellen bei der eidgenössischen Verwaltung. Während Unternehmen den
Ausfällen aufgrund des starken Frankens mit einer effizienteren Personalpolitik
begegneten, würde der Staat immer weiter wachsen, gab etwa Ems-Chemie-Chefin
Magdalena Martullo-Blocher – damals noch nicht offiziell Kandidierende für den
Nationalrat – in einem Interview in der Zeitung "Le Temps" zu Protokoll.
Economiesuisse kritisierte, dass nicht nur die Anzahl Stellen ausgebaut worden,
sondern dass im Vergleich zur Privatwirtschaft auch die Löhne in der eidgenössischen
Verwaltung wesentlich stärker gewachsen seien. In der Basler Zeitung wurde zwischen
2007 und 2014 von einem Lohnwachstum von über einer Milliarde Franken gesprochen.
Vertreter der Gewerkschaften betonten allerdings, dass dieses ungleiche Wachstum
auch auf die teilweise wesentlich tieferen Löhne im Vergleich zum privaten
Arbeitsmarkt zurückzuführen sei. 
Weil sich die Bundesfinanzen als nicht mehr sehr rosig präsentierten, wurde Sparen
beim Personal auch im Parlament zum Thema. Einige Exponenten der bürgerlichen
Parteien forderten eine Plafonierung von Stellenzahl und Lohnausgaben (bei aktuell CHF
5,4 Mrd.). Die SVP forderte gar eine Rückkehr zu den Zahlen von 2007. Die Linke
monierte, dass weniger Personal nicht gleichbedeutend sei mit weniger Ausgaben. Nur
angemessene Löhne würden dazu führen, dass kompetente Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter eine Stelle in der Bundesverwaltung anträten. Zudem seien die
gewachsenen Pflichtenhefte der Verwaltung mit weniger Personal nicht zu erfüllen.
Externe Beschäftigte, deren Kosten seit 2008 um rund einen Drittel zugenommen
haben, wären zudem wesentlich teurer; ein Argument, das von einem Bericht der
parlamentarischen Verwaltungskontrolle bestätigt, und von der Wirtschaft mit der
Forderung eines Stopps externer Beschäftigungen gekontert wurde. 
Ende März reichten Leo Müller (cvp, LU) im Nationalrat (15.3224) und Peter Föhn (svp,
SZ) im Ständerat (15.3368) zwei sehr ähnliche Motionen ein, die einen Ausgabenstopp
bei den Personalkosten mit Stand 2014 fordern. Im Mai doppelte die Finanzkommission
des Ständerats (FK-SR) nach, die ebenfalls in einer Motion (15.3494) das Einfrieren des
Personalbestandes beantragt, allerdings den Voranschlag 2015 als Grundlage vorschlägt.

Der Bundesrat, der alle drei Motionen zur Ablehnung empfahl, reagierte Mitte August
seinerseits mit Sparvorschlägen: Der automatische Lohnanstieg und die
Leistungsprämien sollen gekürzt und Treueprämien teilweise gestrichen werden. Damit
könnten jährlich rund CHF 30 Mio. gespart werden. Gegen den drohenden Abbau
wehrten sich die Personalverbände des Bundes mit einer Petition und Anfang
November mit einer Protestaktion. 
Den drei Motionen wurden unterschiedliche Schicksale zuteil. Während die Motion
Föhn im Ständerat mit 25 zu 11 Stimmen bei 4 Enthaltungen abgelehnt wurde, wurde die

MOTION
DATUM: 07.12.2015
MARC BÜHLMANN
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Motion Müller 2015 nicht mehr behandelt. Die Motion der Finanzkommission wurde
hingegen von beiden Kammern überwiesen. Der Auftrag an den Bundesrat, Massnahmen
zu ergreifen, damit der Bestand des Bundespersonals 35'000 Vollzeitäquivalente nicht
überschreite, wurde im Ständerat mit 25 zu 14 Stimmen und im Nationalrat mit 96 zu 77
Stimmen (bei 2 Enthaltungen) überwiesen. In beiden Kammern zeigte sich dabei ein
Links-Rechts-Graben. Die Linke, die unterstützt vom Bundesrat forderte, dass die
Verwaltungsaufgaben von genügend Mitarbeitenden erledigt werden müssten und eine
starre Plafonierung nicht zielführend sein könne, unterlag allerdings den
rechtsbürgerlichen Bedenken zum starken Wachstum des Personalbestandes in den
letzten Jahren. 8

Es handle sich hier um die mittlerweile gewohnte Forderung nach weniger Staat, die
von der Finanzkommission mit einer 13 zu 12 Stimmen-Mehrheit vorgeschlagenen
Motion vorgelegt werde, wandte sich Daniel Brélaz (gp, VD) in der Ratsdebatte an die
Nationalrätinnen und Nationalräte. In der Tat zeichnete sich in der recht lebhaften, mit
zahlreichen Rückfragen gespickten Debatte ein ziemlich deutlicher Links-Rechts-
Graben ab, der sich ob der Frage zu einer Aufhebung des Teuerungsausgleichs auftat.
Konkret hatte die Finanzkommission beantragt, Artikel 16 des Bundespersonalgesetzes
aufzuheben, der gesetzlich festschreibt, dass die Angestellten der Bundesverwaltung
einen angemessenen Teuerungsausgleich erhalten. Die Mehrheit der Kommission stosse
sich am Automatismus, der mit dieser gesetzlichen Festschreibung verbunden sei – so
Kommissionssprecher Hans-Ulrich Bigler (fdp, ZH). Die reale Lohnanpassung würde
aber in den meisten Fällen ausreichen. Ein Automatismus sei nicht nötig und würde im
Gegenteil zu mehr Ausschüttungen führen, als sie für einen Ausgleich der Teuerung
insgesamt nötig seien. Die Minderheit argumentierte – unterstützt vom Bundesrat –,
dass der Teuerungsausgleich zu den gebräuchlichen sozialpartnerschaftlichen
Instrumenten gehöre. In der Debatte wurde zudem darauf hingewiesen, dass das
Parlament selber ja mit oder ohne Gesetzesgrundlage sowieso die Kompetenz habe,
den Teuerungsausgleich für das Bundespersonal zu gewähren oder eben nicht. Die
Motion sei deshalb nicht nur unnötig, sondern wirke gar peinlich, wie Alois Gmür (cvp,
SZ) anmerkte. Franz Grüter (svp, LU) verstieg sich zu der Forderung, dass – nähme man
das Gesetz ernst – auch eine Negativteuerung angepasst werden müsste. Bundesrat Ueli
Maurer appellierte an die „liberalen Geister” im Rat. Das Wort «angemessen» bedeute
nicht «automatisch», weil gleichzeitig auf die wirtschaftliche und finanzielle Lage und
auf die Verhältnisse im Arbeitsmarkt Rücksicht genommen werden müsse, wie es im
Gesetz ebenfalls heisse. Egal, ob der Artikel gestrichen werde oder nicht, werde der
Bundesrat mit den Personalverbänden Lohnverhandlungen vornehmen und je nach
finanzieller Lage über den Teuerungsausgleich diskutieren. Unbesehen des Artikels
habe das Parlament die Letztentscheidung über die Lohnanpassungen. Ein Verzicht auf
diese Motion würde deshalb sogar Bürokratieabbau bedeuten, da eine
Gesetzesänderung – also auch die Streichung des Artikels – ein langes
Verwaltungsverfahren einleite. Mit der Annahme der Motion würde kein Franken
eingespart, aber viel Verwaltungsaufwand betrieben. 
Der bundesrätliche Appell lief allerdings ins Leere. Mit 102 zu 86 Stimmen überwies die
grosse Kammer die Motion an den Ständerat. Die geeinte Ratsrechte (FDP und SVP)
wurde dabei von der geschlossenen stimmenden GLP-Fraktion unterstützt. Lediglich
Roger Golay (mcg, GE) stimmte in der SVP-Fraktion gegen den Vorschlag. 9

MOTION
DATUM: 06.03.2018
MARC BÜHLMANN

Wirtschaft

Wirtschaftspolitik
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Strukturpolitik

Avec un mécanisme calqué sur le frein à l'endettement, le PLR propose la création d'un
frein à la réglementation afin d'endiguer le risque d'une réglementation superflue qui
pérorerait la compétitivité des entreprises. Avec une motion, et par l'intermédiaire de
son porte-parole Hans-Ulrich Bigler (fdp/plr, ZH), le PLR demande au Conseil fédéral de
soumettre un projet de loi qui épouserait les contours d'un frein à la réglementation
qui permettrait de limiter les coûts qu'elle induit. Plus précisément, ce frein serait
activé pour toutes réglementations qui engendreraient des coûts supplémentaires pour
plus de 10'000 entreprises, ou qui dépasseraient un seuil à définir. 
Bien que le Conseil fédéral soit conscient des risques de la réglementation sur la
compétitivité, il propose de rejeter la motion. En effet, il estime d'abord que l'outil
proposé est inadéquat. Puis, il rappelle que la thématique est déjà sous la lumière des
projecteurs grâce à l'adoption de plusieurs interventions parlementaires comme le
postulat 15.3421, ou les motions 16.3388, 15.3400 et 15.3445. Ainsi, ces objets devraient
dessiner des pistes satisfaisantes qui garantiraient la compétitivité des entreprises
suisses. Lors du vote, le Conseil national a adopté la motion par 110 voix contre 78 et 2
abstentions. L'aile droite du Parlement a fait pencher la balance. 10

MOTION
DATUM: 28.02.2018
GUILLAUME ZUMOFEN

Landwirtschaft

Lebensmittel

La Commission de la science, de l'éducation et de la culture du Conseil national (CSEC-
CN) a déposé une motion visant à éviter le gaspillage alimentaire par une régulation
moindre. Celle-ci – lancée par le directeur de l'USAM et conseiller national libéral-
radical Hans-Ulrich Bigler (fdp/prl, ZH) – s'appuie sur une étude délivrée à la demande
de l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), par la Haute école des sciences
appliquées de Zurich (ZHAW) sur les déchets organiques issus de l'industrie
agroalimentaire. Cette étude montre que sur les 2,3 millions de tonnes de denrées
alimentaires gaspillées en Suisse (soit un tiers des denrées destinées à la consommation
en Suisse), 350'000 tonnes pourraient être évitées. La rapporteuse francophone de la
commission dépositaire de la motion, Isabelle Chevalley (glp/pvl, VD), estime que ces
pertes pourraient, par le biais de changements législatifs, être évitées. La commission
souhaite ainsi que des simplifications, réductions et suppressions des réglementations
en vigueur soient mises en place afin de faire un pas vers une réduction du gaspillage.
La conseillère nationale rappelle que le Conseil fédéral, dans son rapport relatif à la
mise en place d'une économie verte, nomme ce point-là comme étant important, sans
oublier que la réduction de 50% du gaspillage alimentaire d'ici à 2030 est l'un des
objectifs de l'agenda 2030 des Nations Unies, adopté par la Confédération.
Il s'agirait donc de passer en revue l'ensemble des ordonnances, directives et lois
pouvant impacter le gaspillage alimentaire. Plus spécifiquement, deux exemples sont
pointés du doigt: premièrement, la date de péremption qu'il s'agirait de repenser afin
d'indiquer différemment aux consommateurs et consommatrices jusqu'à quand ils
peuvent manger leurs produits et deuxièmement l'interdiction, suite à la crise de la
vache folle dans les années 1990, de la revalorisation des restes de nourriture en
aliments pour animaux (les restes des restaurants utilisés comme nourriture pour les
cochons étant l'exemple le plus courant). 
Concernant le premier point, le conseiller fédéral Alain Berset a tenu à rappeler que, ni
le Conseil fédéral, ni l'Administration fédérale ne sont en charge de réguler les dates de
péremption sur les produits. Une ordonnance allant dans ce sens existait bel et bien,
mais celle-ci a été supprimée il y a une dizaine d'années. L'industrie est en charge
d'indiquer ces dates. De plus, le Conseil fédéral estime que la motion n'est que peu
claire, fournissant trop peu d'exemples et erronée. En effet, selon Alain Berset, cette
motion risquerait d'amener plus de législation qu'elle n'en supprimerait, prenant
l'exemple des dates de péremption sur les yoghourts (qui n'a aujourd'hui plus de
législation).
Contre l'avis du Conseil fédéral qui appelait à rejeter cette motion pour les raisons
évoquées en amont, le Conseil national l'adopte par 161 voix contre 14 et 10 abstentions.
Celle-ci devrait être traitée par la chambre haute lors de la session d'hiver 2017. 11

MOTION
DATUM: 07.06.2017
KAREL ZIEHLI
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Öffentliche Finanzen

Finanz- und Ausgabenordnung

Mir der Motion „Gebundene Ausgaben reduzieren" erhoffte sich die FK-NR vom
Bundesrat Vorschläge dazu, wie die stark gebundenen Bundesausgaben um 5 bis 10
Prozent reduziert werden können. Diese würden gemäss dem Bericht „Gebundene
Ausgaben des Bundes" der Finanzverwaltung zwischen 2016 und 2020 von 50 Prozent
auf 64 Prozent – also um fast ein Drittel – ansteigen. Ihr zunehmender Anteil am
Bundeshaushalt schränke den Handlungsspielraum des Parlaments zum Nachteil der
Bereiche mit schwach gebundenen Aufgaben – genannt werden der Eigenbereich des
Bundes, die Landwirtschaft, die Armee sowie die Bildung – ein. Der Bundesrat solle
ausführliche Vorschläge mit konkreter Projektplanung, Meilensteinen und Zeitplänen
ausarbeiten, welche die Reduktion dieser gebundenen Ausgaben zum Ziel haben. 
Der Bundesrat erklärte die steigenden Anteile der gebundenen Ausgaben durch neu
beschlossene Ausgabenbindungen, insbesondere durch die Projekte BIF, NAF und die
Reform der Altersvorsorge. Er anerkenne jedoch die Problematik des schwindenden
Handlungsspielraums und schlage daher Annahme der Motion vor. Kurzfristig erachte er
aber die Reduktion der gebundenen Ausgaben um 5 bis 10 Prozent als nicht realisierbar.
Um mittelfristige Reduktionen erzielen zu können, seien verschiedene grössere
Reformprojekte nötig, die Gesetzes- und Verfassungsänderungen beinhalteten. Die
Motion sei somit lediglich längerfristig umsetzbar. Als erster Schritt sei aber bereits ein
Vorgehenskonzept zur Erarbeitung struktureller Reformen geplant. 
In der Nationalratsdebatte lobte Hans-Ulrich Bigler (fdp, ZH) einerseits die bisherigen
Bemühungen des Bundesrates, der bei der Armasuisse, beim BBL, beim Astra und bei
den SBB die Kosten um 5 Prozent, bei der IKT durch Synergiegewinne um jährlich 2,5
Prozent senken will. Er betonte aber auch, dass dies bei Weitem nicht genüge. Die von
der Motion angegebene Grössenordnung der Reduktionen sei einzuhalten. Eine
Minderheit der FK-NR unterstützte die Motion nicht. Alois Gmür (cvp, SZ) betonte in
deren Namen, dass der Anstieg der gebundenen Ausgaben auf Volksentscheiden beruhe
und entsprechend im Sinne der Stimmbürgerschaft sei. Zudem tendiere das Parlament
dazu, höhere gebundene Ausgaben zu beschliessen als der Bundesrat. Seine Minderheit
mache sich entsprechend Sorgen, dass diese Motion dazu führe, dass in Zukunft an den
falschen Orten – zum Beispiel bei AHV, IV oder den Prämienverbilligungen – gespart
werden müsse. Da zudem die Ziele der Motion nicht erreicht werden können, stelle sie
die Glaubwürdigkeit des Parlaments in Frage. Diese Besorgnis teilte die Mehrheit des
Nationalrats nicht und nahm die Motion mit 107 zu 63 Stimmen (keine Enthaltungen)
an. 12

MOTION
DATUM: 30.03.2017
ANJA HEIDELBERGER

Sozialpolitik

Bevölkerung und Arbeit

Bevölkerung und Arbeit

Die von Nationalrätin Martullo-Blocher (svp, GR) eingereichte Motion «Regionalisierung
der Arbeitslosenquote bei der Stellenmeldepflicht» wurde Anfang Oktober 2021
unbehandelt abgeschrieben – sie war zwei Jahre lang nicht im Parlament behandelt
worden. Mit der Motion wollte Magdalena Martullo-Blocher den Bundesrat unter
anderem damit beauftragen, die Arbeitsvermittlungsverordnung (AVV) so anzupassen,
dass die regionalen oder kantonalen Arbeitslosenquoten  – und nicht mehr die
nationale Arbeitslosenquote – für die Stellenmeldepflicht ausschlaggebend sind. Eine
Meldung der Stellen solle demanch nur in denjenigen Regionen oder Kantonen nötig
sein, in denen die Arbeitslosigkeit in einem bestimmten Beruf einen Schwellenwert
erreicht oder überschreitet. Die Stellenmeldepflicht, die gemäss Martullo-Blocher
anstelle der Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative eingeführt worden sei, sei
ein «Bürokratiemonster». Das Instrument sei unwirksam, weil die kantonalen und
regionalen Unterschiede nicht berücksichtigt würden. Mit der vorgeschlagenen
Anpassung würde die Stellenmeldepflicht effizienter.
Der Bundesrat beantragte die Ablehnung der Motion, zumal er die geltende Regelung
für deutlich einfacher und effizienter hielt als den Vorschlag von Martullo-Blocher.
Zudem könnten sich Arbeitslose, die in Gebieten mit hohen Arbeitslosenquoten lebten,
auch ausserhalb ihrer Region bewerben. Schliesslich sei eine regionale Umsetzung der
Meldepflicht bereits möglich: Gemäss dem Ausländer- und Integrationsgesetzes (AIG)
können die Kantone beantragen, die Meldepflicht in einzelnen Berufsgruppen, deren
kantonale Arbeitslosenquote den nationalen Schwellenwert übersteigt, einzuführen. 13

MOTION
DATUM: 25.09.2019
GIADA GIANOLA
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Bildung, Kultur und Medien

Kultur, Sprache, Kirchen

Sprachen

Eine Motion Engler (cvp, GR) beauftragt den Bundesrat – im Rahmen der
bevorstehenden Kulturbotschaft 2021–2024 – die mögliche Verankerung einer
ausserparlamentarischen Kommission für Sprachfragen im Sprachengesetz als Entwurf
vorzulegen. Die Kommission solle sich aus je drei Vertretern der vier Landessprachen
sowie drei Vertretern von Minderheitensprachen zusammensetzen. Sie solle sich der
Verständigung und des Austausches zwischen den Sprachregionen annehmen und den
Bundesrat in sprachpolitischen Fragen der Bundesebene beraten. 
Auch wenn die Sprachenpolitik grundsätzlich der kantonalen Aufgabenhoheit
unterliege, falle dem Bund – im Sinne von Art. 70 Abs. 3 BV – gerade die Förderung
ebendieser Verständigung und des Austausches zwischen den Sprachgemeinschaften
zu. Die Landes- und Minderheitensprachen seien ein zentraler Bestandteil der Schweiz
und ein identitätsstiftendes Merkmal dieser, was die grenzüberschreitende
Verständigung der Kantone zu einem wichtigen gesellschaftlichen Faktor mache. Eine
eigens für Sprachfragen gegründete Kommission könne somit das
Verantwortungsbewusstsein des Bundesrates aufzeigen und Fingerspitzengefühl im
Umgang mit unterschiedlichen Kantonalbedürfnissen fördern.
Der Bundesrat selbst beantragte die Ablehnung der Motion, da er zum einen bereits mit
der Kulturbotschaft 2016–2020 eine Reihe von sprachpolitischen Massnahmen
beschlossen habe, welche auch mit der folgenden Kulturbotschaft fortgeführt werden
sollen. Zum anderen verwies er auf die Motion Bigler (fdp, ZH) (16.3967), welche die
Anzahl der ausserparlamentarischen Kommissionen um ein Drittel reduzieren will und
bereits im März dieses Jahres in der grossen Kammer angenommen worden war. 
Die Abstimmung im Ständerat fiel äusserst knapp aus; mit 17 zu 16 Stimmen bei fünf
Enthaltungen sprach sich die Ständekammer für die Annahme der Motion aus und
überwies sie an den Nationalrat. 14

MOTION
DATUM: 31.05.2017
MELIKE GÖKCE
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3) AB NR, 2018, S. 114 f.
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13.10.15; SGT, 24.11.15
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6) AB NR, 2019, S. 251 f.
7) AB NR, 2019, S. 1021 f.
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